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BLINDTEXT

Vorwort
Die Innovationskraft unseres Landes hängt entschei-

dend von den beruflichen Qualifikationen der hier leben-
den Menschen ab. Die Qualifikationen, die Kreativität, der
Ideenreichtum und der Fleiß der Bürgerinnen und Bürger
sind die Grundlage für Innovationen – und für unseren
künftigen Wohlstand. Um die Herausforderungen der
Zukunft bewältigen zu können, muss unsere Gesellschaft
den Blick für ihre Talente schärfen. Deshalb wollen wir
unser Land zu einer Talentschmiede für qualifizierte Fach-
kräfte machen!

Die Absolventinnen und Absolventen der dualen
Berufsausbildung und der bundesgesetzlich geregelten
Fachberufe im Gesundheitswesen wollen wir besonders
unterstützen. 

Das Programm „Begabtenförderung berufliche Bil-
dung“ unterstützt talentierte und leistungsbereite junge
Fachkräfte dabei, sich in ihrem Beruf durch Weiterbildung
zu qualifizieren. Denn: Eine abgeschlossene Ausbildung ist
nur ein Anfang. Lernen heißt immer „Lernen im Lebens-
lauf“. Abschlüsse müssen zu Anschlüssen werden.

Die Bundesregierung hat deshalb die Mittel für die
berufliche Begabtenförderung deutlich erhöht und das
Förderspektrum ausgeweitet, um mindestens einem Pro-
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zent aller Absolventinnen und Absolventen eines Ausbil-
dungsjahrgangs ein Stipendium zu ermöglichen. Ab sofort
werden Stipendien auch für berufsbegleitende Studien-
gänge vergeben. Beruflich besonders Qualifizierte erhal-
ten die Möglichkeit, ihre Kompetenzen wissenschaftlich zu
vertiefen. 

Die Begabtenförderung berufliche Bildung leistet
damit einen wichtigen Beitrag zur Durchlässigkeit im Bil-
dungssystem. In einer Befragung haben mehr als vier Fünf-
tel der Absolventinnen und Absolventen angegeben, dass
sich ihre berufliche Situation durch die Weiterbildung ver-
bessert hat. 

Die Bundesregierung setzt auf das Beste, was wir in 
diesem Land haben: Engagierte Menschen, die ihre Talente
und Fähigkeiten für Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen.
Mit der beruflichen Begabtenförderung bereiten wir Wege
und schaffen Anreize, Berufskarrieren erfolgreich zu
gestalten. Nutzen Sie diese Chance!

Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Das Förderprogramm 
in Stichworten

Wer kann gefördert werden?

Gefördert werden können qualifizierte junge Leute, die
einen anerkannten Ausbildungsberuf auf der Grundlage
des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung
abgeschlossen haben und bei Aufnahme jünger als 25 Jah-
re alt sind. Auch qualifizierte Ab solventinnen und Absol-
venten der bundesgesetzlich geregelten Fachberufe im
Gesundheitswesen können die Aufnahme in das Förder-
programm beantragen.*

Die Qualifizierung wird nachgewiesen

+ durch das Ergebnis der Berufsabschlussprüfung mit
mindestens 87 Punkten oder besser als „gut “ (bei
mehreren Prüfungsteilen Durchschnittsnote 1,9
oder besser)

+ oder durch besonders erfolgreiche Teilnahme an
einem überregionalen beruflichen Leistungswett-
bewerb 

+ oder durch begründeten Vorschlag eines Betriebes
oder der Berufsschule.

(*17 bundesgesetzlich geregelte Fachberufe im Gesundheitswesen: Altenpfleger/in, Diätas-

sistent/in, Ergotherapeut/in, Hebamme/Entbindungspfleger, Gesundheits- und Kinder-

krankenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Logopäde/Logopädin, Masseur/in

und med. Bademeister/in, Med.-techn. Assistent/in für Funktionsdiagnostik, Med.-techn.

Laboratoriumsassistent/in, Med.-techn.Radiologieassistent/in, Med.-techn.Assistent/in

für Veterinärmedizin, Orthoptist/in, Pharmaz.-techn.Assistent/in, Physiotherapeut/in,

Podologe/Podologin, Rettungsassistent/in)
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Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die
verfügbaren Fördermittel, kann die zuständige Stelle
höhere Anforderungen zugrunde legen.

Was wird gefördert?

Durch Zuschüsse zu den Kosten werden anspruchsvolle
fachbezogene berufliche oder berufsübergreifende Wei-
terbildungen gefördert. Aber auch anspruchsvolle Maß-
nahmen, die der Entwicklung fachübergreifender und all-
gemeiner beruflicher oder sozialer Kompetenzen oder der
Persönlichkeitsbildung dienen, sind förder fähig. Förder-
schwerpunkte sind u. a. Intensivsprachkurse im mutter-
sprachlichen Ausland und Maßnahmen der beruf lichen
Aufstiegsfortbildung.

Es gibt eine Vielzahl von Angeboten der verschiedenen
Veranstalter. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten wählen
ihre Maß nahmen selbst aus, über die Förderfähigkeit ent-
scheidet die zuständige Kammer/zuständige Stelle.

Seit dem 1. Januar 2008 gibt es die Möglichkeit, das 
Stipendium auch für berufsbegleitende Studiengänge ein-
zusetzen.

Wie hoch und wie lange wird gefördert?

Über drei Jahre hinweg können Zuschüsse von jährlich bis
zu 1.700 EUR für die Finanzierung berufsbegleitender Wei-
terbildung gezahlt werden, in drei Jahren insgesamt bis zu
5.100 EUR. Es ist ein Eigenanteil an den Kosten von 20 %,
höchstens jedoch 180 EUR pro Förderjahr zu tragen.
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Finanzierung

Die Mittel für das Förderprogramm stellt das Bundesminis -
terium für Bildung und Forschung (BMBF) bereit.

Wer führt das Förderprogramm durch?

+ Vor Ort wird das Programm von den Stellen durch-
geführt, die für die Berufsbildung zuständig sind, in
der Regel von den Kammern. Sie übernehmen die
Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten,
ihre Beratung und Förderung im Einzelfall; sie ent-
scheiden nach Maßgabe der Förderrichtlinien über
die Förderfähigkeit von Weiterbildungen, berech-
nen die förderfähigen Maßnahmekosten und zah-
len den Förderbetrag aus.

+ Für den Berufsbereich der bundesgesetzlich geregel-
ten Fachberufe im Gesundheitswesen erfolgt die
Durchführung im Einzelfall durch die 

Stiftung Begabtenförderungswerk 
berufliche Bildung (SBB) 
Gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lievelingsweg 102–104
53119 Bonn
Telefon: 02 28/6 29 31-0
Telefax: 02 28/6 29 31-11
E-mail: info@begabtenfoerderung.de
Internet: www.begabtenfoerderung.de
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Richtlinien
Richtlinien und besondere Nebenbestimmungen des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) über
die Begabtenförderung berufliche Bildung für junge
Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung
vom 15. August 1991 in der Fassung vom 1. Januar 2008

Aus den Mitteln für die Begabtenförderung berufliche
Bildung fördert das BMBF junge Absolventinnen und
Absolventen einer Berufsausbildung nach Maßgabe dieser
Richtlinien und der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften
zu § 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO). Ziel und Zweck
der Förderung ist die persönliche und berufliche Entfal-
tung der Handlungskompetenz begabter und leistungsbe-
reiter junger Menschen nach ihrer Berufsausbildung. Ge -
fördert wird die Teilnahme an Weiterbildungen, die auf
dem Bildungsmarkt angeboten werden oder speziell zu
entwickeln sind. Daneben fördert das BMBF aus diesen 
Mitteln Maßnahmen zur Weiterentwicklung, zur Informa-
tion und zum Erfahrungsaustausch sowie zur Evaluation
der Begabtenförderung berufliche Bildung. Diese Maßnah-
men dienen der Umsetzung und der Weiterentwicklung
der Konzeption, die der Förderung zugrunde liegt.

1. Förderungsfähiger  Personenkreis

1.1 Junge Absolventinnen und Absolventen einer Berufsaus-
bildung, die ihre Leistungsfähigkeit und Begabung durch
besondere Leistungen in Ausbildung und Beruf nachgewie-
sen haben und für die Zukunft Leistungsbereitschaft im Beruf
erwarten lassen, sollen durch anspruchsvolle berufsbeglei-
tende Weiterbildungen besonders gefördert werden. Eine
regionale und berufsstruk turelle Ausgewogenheit der Förde-
rung ist anzustreben. Junge Frauen und junge Männer sollen
gleichermaßen berücksichtigt werden.

RICHTLINIEN
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1.2 In die Begabtenförderung kann als Stipendia-
tin/Stipendiat einmal aufgenommen werden, wer eine
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf auf
der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder der
Handwerksordnung (HwO) oder in einem bundesgesetz-
lich geregelten Fachberuf im Gesundheitswesen beson-
ders erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Qualifizierung wird nachgewiesen

+ durch das Ergebnis der Berufsabschlussprüfung mit
mindestens 87 Punkten oder besser als „gut “ (bei
mehreren Prüfungsteilen Durchschnittsnote 1,9
oder besser)

+ oder durch besonders erfolgreiche Teilnahme an
einem überregionalen beruflichen Leistungswett-
bewerb

+ oder durch begründeten Vorschlag eines Betriebes
oder der Berufsschule.

Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die
verfügbaren Fördermittel, kann die zuständige Stelle
höhere Anforderungen zugrunde legen.

1.3 Bei Aufnahme in die Begabtenförderung berufliche 
Bildung darf die Stipendiatin/der Stipendiat das 25.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Durch Anrechnung

+ von Zeiten des Mutterschutzes

+ von Elternzeit

+ des Grundwehr- oder Zivildienstes
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+ eines freiwilligen sozialen Jahres

+ eines freiwilligen ökologischen Jahres

+ einer Tätigkeit als Entwicklungshelferin/
Entwicklungshelfer

+ des Besuchs beruflicher Vollzeitschulen

+ einer schwerwiegenden Erkrankung von mehr als
drei Monaten Dauer

kann die Aufnahme als Stipendiatin/Stipendiat auch
nach dem 25. Lebensjahr erfolgen. Dies gilt auch, wenn
im Einzelfall besondere Umstände dies rechtfertigen. Die
Entscheidung hierüber trifft die Stiftung Begabtenförde-
rungswerk berufliche Bildung (SBB) – Gemeinnützige
Gesellschaft mbH, Bonn. Die Anrechnungs fähigkeit der
Zeiten wird auf höchstens drei Jahre be grenzt.

1.4 Gefördert werden berufsbegleitende Weiterbil dun -
gen. Dies gilt nicht bei Vorliegen eines Be schäf tigungsver -
hältnisses mit einer regelmäßigen Wochenarbeitszeit von
weniger als 15 Stunden. Arbeitssuchende können in die
Begabtenförderung aufgenommen werden, wenn sie dem
Ar beits markt zur Verfügung stehen und die zuständige
Agentur für Arbeit dies be stä tigt. Eine nachgewiesene
Beschäftigung im Ausland ist gleichgestellt. Der Besuch
von Weiterbildungen in Vollzeitform ist förderfähig, wenn
die Stipendiatin /der Stipendiat dafür beurlaubt oder frei-
gestellt wird. Bei Vollzeitmaßnahmen der be ruflich en Auf-
stiegsfortbildung von mehr als drei Monaten Dauer ist der
Nachweis eines Beschäftigungsverhältnisses nicht erfor-
derlich.

1.5 Hochschulabsolventinnen/Hochschulabsolventen 
können nach diesen Richt linien nicht gefördert werden.
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1.6 Die Aufnahmevoraussetzung nach Ziffer 1.2, erster
Satz, gilt auch als erfüllt, wenn Ausbildung und Prüfung im
Ausland in einem Mitgliedsbetrieb der jeweiligen Aus-
landshandelskammer entsprechend den in Deutschland
geltenden Ausbildungsvorschriften, insbesondere den
Ausbildungsordnungen, durchgeführt worden sind und
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
dies im Einzelfall bestätigt. Die Durchführung der Begab-
tenförderung obliegt in diesem Fall einer vom DIHK im
Einvernehmen mit dem BMBF bestimmten Stelle.

1.7 Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Begabtenför-
derung besteht nicht. Die bewilligende Stelle entscheidet
auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens. Die Ge wäh -
rung der Zuwendung steht unter dem Vorbehalt der Ver-
fügbarkeit der veranschlagten Haushaltsmittel.

1.8 Antragstellerinnen/Antragstellern, über deren Ver -
mögen ein Insolvenz- oder Sequestrationsverfahren bean-
tragt oder er öffnet worden ist, wird kein Zuschuss ge -
währt. Dasselbe gilt für Antragstellerinnen/Antragsteller,
die eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 Zivilpro-
zessordnung oder § 284 Abgabenordnung 1977 abgegeben
haben.

2. Zuständigkeit  und Durchführung

2.1 Die nach dem Berufsbildungsgesetz zuständige Stelle,
bei der das Berufsausbildungsverhältnis einer Inter essen -
tin/eines Interessenten oder einer Antragstellerin/ eines
Antragstellers eingetragen war, ist zuständig für die Infor-
mation, Beratung, Aufnahme und Förderung im Rahmen
dieser Richtlinien. Die Zuständigkeit kann im Einzelfall
durch schriftliche Vereinbarung von einer zuständigen 
Stelle auf eine andere zuständige Stelle übertragen werden.
Von der Vereinbarung ist die SBB zu unterrichten. Eine über
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den Einzelfall hinausgehende generelle Übertragung der
Zuständigkeit von einer zu ständigen Stelle auf eine andere
zuständige Stelle ist nur mit Zu stimmung der SBB wirksam.
Die Übertragung von Zu ständigkeiten auf die SBB oder eine
andere Institution ist nur mit Zustimmung des BMBF wirk-
sam. Ziffer 1.6 bleibt unberührt. Für die Durchführung des
Förderprogramms im Berufsbereich der bundesgesetzlich
geregelten Fachberufe im Gesundheitswesen ist die SBB
zustän dige Stelle im Sinne dieser Förderrichtlinien.

2.2 Die zuständigen Stellen können Mittel für die Begab-
tenförderung bei der SBB beantragen. Die Fördermittel für
die jeweilige zuständige Stelle werden von der SBB nach
Maßgabe der ihr vom BMBF bewilligten Fördermittel fest-
gelegt. Sie richten sich nach der Höhe der im Bundeshaus-
halt für diesen Zweck bereitgestellten Mittel und den
Anträgen der zuständigen Stellen.

2.3 Die Fördermittel werden den zuständigen Stellen ein-
mal jährlich von der SBB durch privatrechtlichen Vertrag
zugewendet und alle zwei Monate insoweit ausgezahlt, als
sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Aus-
zahlung im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt wer-
den. Der Antrag wird auf dem von der SBB bereitgestellten
Antragsformular spätes tens bis 1. November für das darauf-
folgende Haushaltsjahr ge stellt. 

Die SBB führt einen Ausgleich von Fördermitteln zwi-
schen zuständigen Stellen mit Minderbedarf und solchen
mit Mehrbedarf herbei.

2.4 Ein Rechtsanspruch der zuständigen Stellen auf Zu -
wendung von Mitteln für die Begabtenförderung be ruf -
liche Bildung besteht nicht. Eine Förderung kann nur im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel er folgen.

2.5 Für das Verfahren zur Feststellung der Eignung zur Auf-
nahme in die Förderung, zur Betreuung während der Förde-
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rung sowie zur Gewährung von Zuschüssen für Bildungsmaß-
nahmen können die zuständigen Stellen, so weit es nicht in
diesen Richtlinien bestimmt ist, im Einvernehmen mit der
SBB Grundsätze festlegen.

2.6 Die zuständige Stelle entscheidet über die Aufnahme
in die Begabtenförderung. Die Aufnahme einer Stipendia-
tin /eines Stipendiaten wird von der zuständigen Stelle auf
dem von der SBB bereitgestellten Stammblatt für Stipen-
diatinnen/Stipendiaten dokumentiert.

2.7 Die zuständige Stelle soll sich bei der Aufnahme von 
Stipendiatinnen/Stipendiaten an den von der SBB zu ge -
wendeten Fördermitteln orientieren und die Erfahrungen
in ihrem Zuständigkeitsbereich über die durchschnittliche
Inanspruchnahme der Fördermittel berücksichtigen.

2.8 Wer in die Begabtenförderung aufgenommen ist, kann
bei der zuständigen Stelle die Förderung von Maßnahmen
nach Ab schnitt 3 beantragen. Maßnahmen, die vor der
Antragstellung bereits begonnen wurden, können nicht
bezuschusst werden. 

Über die Förderung entscheidet die zuständige Stelle in
je dem Einzelfall nach Maßgabe des Zuwendungsvertrages
und dieser Richtlinien. Ein Rechtsanspruch auf Förderung
besteht nicht.

2.9 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
der SBB zugewendeten Fördermittel sowie für den Nachweis
und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-
rung der gewährten Zu wen dung gelten die §§ 23, 44 BHO,
die hierzu er lassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten sowie die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes, soweit nicht in diesen Förderricht linien Abweichungen
zugelassen worden sind. Der Bundesrechnungshof ist
gemäß §§ 91, 100 BHO zur Prüfung berechtigt.

RICHTLINIEN
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3. Art, Umfang und Dauer der Förderung

3.1 Die Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten auf
Antrag im Wege der Projektförderung nicht rückzahlbare
Zuschüsse zu den Kosten förderfähiger Weiterbildungen.

3.1.1 Förderfähig sind

a) die Teilnahme an anspruchsvollen Maßnahmen zum
Erwerb beruflicher Qualifikationen,

b) die Vorbereitung auf Prüfungen der beruflichen Auf-
stiegsfortbildung,

c) die Teilnahme an anspruchsvollen Bildungsmaßnah-
men, die der Entwicklung fachübergreifender und
allgemeiner beruflicher oder sozialer Kompetenzen
oder der Persönlichkeitsbildung dienen,

d) berufsbegleitende Studiengänge, die auf Ausbildung
und Berufstätigkeit der Stipendiatin/des Stipen diaten
fachlich/inhaltlich aufbauen.

3.1.2 Aus den Mitteln können die zuständigen Stellen auch
Semi nare, die der Information und Beratung der Stipendia-
tinnen/Stipendiaten dienen sowie die individuelle Weiter-
bildungsberatung der Stipendiatinnen/Stipendiaten för-
dern. Grundsätze über für diesen Zweck einsetzbare
Höchstbeträge regelt das BMBF.

3.1.3 Bildungsmaßnahmen im Ausland sind förderfähig,
wenn die Durchführung im Ausland nach Art und Inhalt
für das Erreichen des Qualifizierungszieles erforderlich ist. 

Sprachkurse im Ausland sind förderfähig, wenn sie im
muttersprachlichen Ausland als Intensivsprachkurs (insge-
samt mindestens 20 Zeitstunden Sprachunterricht pro
Woche) durchgeführt werden. Die För derung von Maß-
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nahmen im außereuropäischen Ausland bedarf der Zu -
stimmung der SBB. Soweit beantragte Maßnahmen auch
nach EU-Programmen gefördert werden können, sind die-
se vorrangig in Anspruch zu nehmen.

3.1.4 Nicht bezuschusst werden insbesondere

+ Bildungsmaßnahmen, die zur betriebsüblichen
Weiterbildung gehören;

+ Bildungsmaßnahmen, die zu mehr als einem Drittel
außerberufliche Programmanteile enthalten, die
den Qualifizierungszielen (Ziffer 3.1.1) nicht ent -
sprechen;

+ Bildungsmaßnahmen, die der Vorbereitung auf all-
gemein bildende Bildungsabschlüsse dienen;

+ Prüfungsgebühren;

+ Fachpraktika im Ausland bei einem Tochterunter-
nehmen des Arbeitgebers.

3.2 Förderfähige Kosten sind Maßnahme-, Fahrt- und Auf-
enthaltskosten.

3.2.1 Maßnahmekosten
Maßnahmekosten sind in Höhe der tatsächlich entstehen-
den Kosten förderfähig. Als Maßnahmekosten können ne -
ben den Teilnahmegebühren auch Fahrt und/oder Aufent-
haltskosten sowie sonstige maßnahmebedingte Aufwen-
dungen anerkannt werden, wenn sie vom Veranstalter er -
hoben werden. Maßnahmekosten sind im Antrag in geeig-
neter Weise zu belegen. Förderfähig sind ferner nachge -
wiesene Kosten, die unvermeidlich entstehen, wenn die Teil-
nahme an einer Maßnahme sonst nicht möglich ist (z.B. be -
sondere Materialien, besonderes Handwerkszeug). Die Be -



17BLINDTEXTRICHTLINIEN

schaffung von Computern und Software ist nicht förder -
fähig.

3.2.2 Fahrtkosten
Fahrtkosten sind bei Teilnahme an Veranstaltungen außer-
halb des Wohnortes in Höhe der Kosten für die Fahrt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (2.Klasse) förderfähig, soweit
sie nicht als Maßnahmekosten i.S. Ziffer 3.2.1,
2.Satz,bezuschusst werden. Dies gilt auch bei Benutzung
eines privaten Kraftfahrzeuges. Flugkosten sind förderfä-
hig, wenn die Gesamtkosten der Reise durch den Flug ins-
gesamt niedriger sind als  bei Nutzung sonstiger öffentli-
cher Verkehrsmittel.

3.2.3 Aufenthaltskosten

a) im Inland und der Europäischen Union 
Erfordert die Teilnahme an der Veranstaltung eine
mehrtägige Abwesenheit vom Wohnort,  so ist pro Ab -
wesenheitstag ein pauschales Tagegeld von 20 EUR und
pro Übernachtung ein pauschales Übernachtungsgeld
von 20 EUR förderfähig, soweit Kosten für Aufenthalt
und Übernachtung nicht als Maßnahmek osten i.S. 
Ziffer 3.2.1, 2. Satz, bezuschusst werden. Nachgewiesene
höhere Übernachtungskosten sind bis zum Höchstbe-
trag von 40 EUR pro Übernachtung förder fähig.

b) Übriges Ausland
Erfordert die Teilnahme an der Veranstaltung eine
mehrtägige Abwesenheit vom Wohnort, so ist pro
Abwesenheitstag ein pauschales Tagegeld nach An -
lage 1* und ein Übernachtungsgeld nach Anlage 2*
förderfähig, soweit Kosten für Aufenthalt und Über-
nachtung nicht als Maßnahmekosten i.S. Ziffer 3.2.1,
2. Satz, bezuschusst werden.
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3.3 Die Stipendiatin/der Stipendiat trägt einen Eigenanteil
in Höhe von 20 Prozent der förderfähigen Kosten pro Maß-
nahme, höchstens jedoch einen Betrag von 180 EUR pro För-
derjahr. Erstreckt sich eine Maßnahme über mehrere För-
derjahre, so ist der Eigenanteil nur einmal zu erbringen.

Von Dritten gewährte Zuschüsse für dieselbe Maß nah -
me werden auf den Förderbetrag angerechnet. Kumula -
tion mit ei ner ande ren Förderung für dieselben förder -
fähigen Kosten ist ausgeschlossen.

3.4 Berechnung und Auszahlung

3.4.1 Verdienstausfall gehört nicht zu den förderfähigen
Kosten.

3.4.2 Der Förderbetrag wird nach den Angaben im Antrag
vorläufig festgelegt und ausgezahlt. Bei längerfristigen
Maßnahmen werden die vom Veranstalter in Rechnung
gestellten und fälligen Teilbeträge ausgezahlt. Nach Ab -
schluss der Maßnahme ist unter Beachtung insbesondere
der Ziffern 4.3 i) bis l) der abschließende Förderbetrag fest-
zusetzen.

3.4.3 Die zuständige Stelle kann Förderzusagen an Stipen -
diatinnen/Stipendiaten im Umfang der ihr zur Verfügung 
stehenden För dermittel für das laufende und das folgende
Haushaltsjahr geben.

3.5 Die Höhe der Förderung pro Stipendiatin/Stipendiat
soll in nerhalb eines Kalenderjahres 1.700 EUR nicht über-
steigen. In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle die-
sen Förderbetrag aus vorhandenen Fördermitteln über-
schreiten. Die Höchstförderung von 5.100 EUR pro Stipen-

* Die Anlagen 1 und 2 werden den zuständigen Stellen von der SBB einmal jährlich geson-

dert übermittelt.
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diatin/Stipendiat darf in drei Förderjahren nicht über-
schritten werden.

3.6 Die Förderung wird unabhängig von der Höhe des Ein-
kommens und Vermögens der Stipendiatin/des Stipendia-
ten und et waiger Unterhaltsansprüche geleistet.

3.7 Die Förderdauer beträgt drei Jahre (Aufnahmejahr plus
zwei Kalenderjahre).

Die Förderung beginnt frühestens nach Abschluss der
Be rufs ausbildung.

Auf Antrag der Stipendiatin/des Stipendiaten ist die Förde-
rung durch die in Ziffer 1.3 genannten Zeiten zu unterbrechen;
die Förderdauer verlängert sich entsprechend, längstens aber
um drei Jahre.

4. Allgemeine Bestimmungen

4.1 Im Antrag an die zuständige Stelle auf Förderung der
Teilnahme an einer Maßnahme sind die nach Abschnitt 3
erforderlichen Angaben zu machen.

4.2. Das Antragsformular auf Förderung einer Weiterbil-
dung ist von der Stipendiatin/dem Stipendiaten vollstän-
dig auszufüllen und der zuständigen Stelle rechtzeitig ein-
zureichen. Maßnahmen, die vor der Antragstellung bereits
begonnen wurden, können nicht bezuschusst werden. Für
den Nachweis der Berufstätigkeit gilt Ziffer 1.4.

4.3 Die zuständigen Stellen gewähren die Leistungen auf
Grund ei ner privatrechtlichen Vereinbarung. Die Verein -
barung bedarf der Schriftform. In die Vereinbarung sind ins-
besondere aufzunehmen:

RICHTLINIEN
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a) der Zweck der Leistung;

b) der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben;

c) die Art und Höhe der Leistungen;

d) der Eigenanteil der Stipendiatin/des Stipendiaten;

e) die Zahlungsmodalitäten;

f) die Anerkennung der Gründe für einen Rücktritt von
der Vereinbarung gemäß Ziffer 5.1 und der Rückzah-
lungsverpflichtung, einschl. der Bestimmungen über
die Verzinsung rückgeforderter Be träge, gemäß Zif-
fer 5.2 durch die Stipendiatin/den Stipendiaten;

g) die Verpflichtung, Änderungen in den der Förderung
zu grun de liegenden Verhältnissen (z.B. Ge währung
von Mitteln durch Dritte) unverzüglich mitzuteilen;

h) die Verpflichtung, jederzeit auf Anfrage sonstige für
die Prüfung der Fördervoraussetzungen und die Prü-
fung der Verwendung der Mittel notwendig erschei-
nende Unterlagen vorzulegen;

i) die Verpflichtung, nach Beendigung einer geförderten
Maßnahme die regelmäßige Teilnahme durch eine
Beschei ni gung des Veranstalters oder dessen, bei dem
die Maßnahme durchgeführt wurde, nachzuzweisen;

k) bei einer Förderung von Maßnahmekosten nach 
Ziffer 3.2.1 die Verpflichtung, für den Fall, dass der För-
derbetrag nicht vollständig für den Zuwendungs-
zweck verbraucht wird, dies der zuständigen Stelle
unverzüglich anzuzeigen und die nicht verbrauchten
Beträge zurückzuzahlen;
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l) bei einer Förderung von Fahrt- und Aufenthalts -
kosten nach Ziffern 3.2.2 und 3.2.3 die Verpflichtung,
nach Abschluss der Maßnahme unverzüglich die
erforderlichen Kostennachweise vorzulegen und
gegebenenfalls zuviel gezahlte Förderbeträge unver-
züglich zurückzuzahlen.

m) eine Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers,
dass über ihr/sein Vermögen kein Insolvenz- oder
Seques trationsverfahren beantragt oder eröffnet
worden ist und sie/er keine eidesstattliche Versiche-
rung nach § 807 Zivilprozessordnung oder § 284
Abgabenordnung 1977 ab ge geben hat.

RICHTLINIEN
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5. Rücktritt von der Verein barung, Rück-

zahlung der För derung, Ausschluss, vorzeitiges

Ausscheiden aus der Begabten förderung

5.1 Die zuständige Stelle soll von der Vereinbarung zurück-
treten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn

a) eine Voraussetzung für den Abschluss der Verein -
barung nachträglich entfallen ist;

b) die Stipendiatin /der Stipendiat unrichtige Angaben
über erhebliche Tatsachen gemacht oder solche Tat-
sachen verschwiegen hat;

c) die Stipendiatin/der Stipendiat die Leistung nicht
zweckentsprechend verwendet;

d) die Stipendiatin/der Stipendiat eine geförderte Maß-
nahme ohne rechtfertigenden Grund abbricht;

e) erkennbar wird, dass die Stipendiatin/der Stipen diat
sich nicht im erforderlichen und zumutbaren Maße
um die Erreichung des Förderungszweckes bemüht;

f) die Stipendiatin/der Stipendiat den Verpflichtungen
nach Ziffer 4.3 nicht nachkommt.

Von dem Rücktritt kann nur mit Einwilligung des BMBF
abge sehen werden.

5.2 Bei Rücktritt von der Vereinbarung sind die gewährten
Leistungen zurückzufordern, wenn der Grund von der 
Stipendiatin/dem Stipendiaten zu vertreten ist. Rückgefor-



derte Beträge sind vom Zeitpunkt des Eintritts des für die
Rückforderung maßgeblichen Grundes an nach Maßgabe
des § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz zu verzinsen.

5.3 Stipendiatinnen/Stipendiaten, die ihren Verpflichtun-
gen aus den mit der zuständigen Stelle getroffenen Verein-
barungen nicht nachkommen, können aus der Begabten-
förderung ausgeschlossen werden. Dies gilt auch, wenn
die Stipendiatin/der Stipendiat innerhalb von sechs Mona-
ten nach Aufnahme in das Förderprogramm der  zuständi-
gen Stelle keinen Antrag auf Förderung der ersten Weiter-
bildung vorlegt oder keine Absichtserklärung über eine
konkret geplante Weiterbildung abgibt.

5.4 Vorzeitiges Ausscheiden aus der Förderung
Beginnt die Stipendiatin/der Stipendiat ein Hochschulstu -
dium in Vollzeit, so scheidet sie/er aus der Begabtenförde-
rung berufliche Bildung aus.

Erklärt die Stipendiatin/der Stipendiat gegenüber der
zu stän digen Stelle, dass sie/er aus beruflichen oder persön-
lichen Gründen künftig nicht in der Lage ist, Weiterbildun-
gen durchzuführen, so kann die zuständige Stelle fest -
stellen, dass sie/er aus der Begabtenförderung berufliche
Bildung ausscheidet. Die zuständige Stelle vermerkt den
Tag des Ausscheidens auf dem Stammblatt für Stipendia-
tinnen/Stipendiaten; die Stipendiatin/der Stipendiat erhält
eine entsprechende Mitteilung. Ziffern 5.1 und 5.2 bleiben
unberührt.
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6. Inkrafttreten

Diese Richtlinien und besonderen Nebenbestimmungen tre-
ten mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft. Änderungen
treten mit dem Tag der Bekanntmachung an die zuständigen
Stellen in Kraft.

Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung unentgeltlich abgegeben. Sie ist nicht zum

gewerblichen Vertrieb bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahl-

werberinnen/Wahlwerbern oder Wahlhelferinnen/Wahlhelfern während eines

Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt 

für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie für Wahlen zum

Europäischen Parlament.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an

Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben

parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die 

Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift

der Empfängerin/dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen

Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die

als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen

verstanden werden könnte.
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